


REPARATUR-GARANTIEVEREINBARUNG


Zwischen:
Kunde/Garantienehmer 1):
Kunde/Garantienehmer 2):

und 3) Garantiegeber:

Name, Vorname:





Straße:





PLZ / Ort:





Tel.-Nr.:
( (            )
( (            )



Vertragsgegenstand:









(Fhrzg.-Hersteller)

(Fhrzg.-Typ)

(Fahrgestell-Nr.)

[polizeil. Kennz.]













(Erstzulass.)

(abgelesener km-Stand)

(Motorart)

(Motor-Nr.)

[sonstiges]

Die Garantievereinbarungslaufzeit ist
 FORMULARKONTROLLFELD 
 *)

Monate ab Vertragsdatum.
 FORMULARKONTROLLFELD 
 *)
bis zum

.

Der/die Garantienehmer zahlen an _______
 DM
[in Worten:]

 bei Vertragsschluß.



Garantie-Leistungsumfang/Baugruppen:
 FORMULARKONTROLLFELD 
*)
sonstiger, separat vereinbarter 

Garantie-Leistungsumfang:

 FORMULARKONTROLLFELD 
*)
Motor: Zylinderblock, Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Ölkühler, Zahnriemen,  Lüfterkupplung



 FORMULARKONTROLLFELD 
*)
Schalt- und Automatikgetriebe: Getriebegehäuse und alle Innenteile einschl. Drehmomentwandler, Kupplungsglocke, Nehmer- und Geberzylinder, Aufnahmeplatte f. Wandler mit Nagellager, Zwischengetriebe (außer Allrad)



 FORMULARKONTROLLFELD 
*)
Achsgetriebe: Achsgetriebegehäuse (Front- und Heckantrieb außer Allrad), einschl. der Innenteile



 FORMULARKONTROLLFELD 
*)
Kraftübertragungswellen: Kardanwelle, Antriebsgelenke, Achsantriebswellen (außer elektr. Bauteile)



 FORMULARKONTROLLFELD 
*)
Kühlsystem: Kühler, Heizungskühler, Wasserpumpe, Thermostat



Inhalt und Umfang der Garantie: Der Garantiegeber gibt dem Garantienehmer Reparaturgarantie auf die Funktionsfähigkeit der oben vereinbarten Bauteile für den vereinbarten Zeitraum, begrenzt maximal jedoch auf eine Kilometerlaufleistung von 10.000 km ab Garantiebeginn bzw. 12 Monate Garantielaufzeit. Die Garantie gilt persönlich und ist nicht übertragbar auf andere Fahrzeughalter/-führer und gilt für den Erfüllungsort Hamm am Sitz des Garantiegebers, aus ihr wird Reparatur/Nachbesserung, kein Regreß/Schadenersatz, vorgenommen, wenn eines der garantierten Teile innerhalb der vereinbarten Garantielaufzeit unmittelbar und nicht infolge eines Fehlers nicht garantierter Teile seine Funktionsfähigkeit verliert und dadurch eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich wird.

Die Garantie beinhaltet keinerlei Verschleißteile und umfaßt Dichtungen, Dichtungsmanschetten, Wellendichtringe, Schläuche, Rohrleitungen, Zündkerzen, Glühkerzen und sonstige Verschleißteile nur dann, wenn sie im ursächlichen Zusammenhang mit einem reparaturpflichtigen Schaden an einem der vereinbarten Teile ihr Funktionsfähigkeit verlieren.

Die Garantie umfaßt nicht Teile, die vom Hersteller nicht zugelassen sind, für die keine Allg. Betriebserlaubnis vorliegt, bei Garantiebeginn nicht Fahrzeugbestandteil sind, bei Fahrzeugverkauf durch G‑TEC nicht Fahrzeugbestandteil sind, Betriebs- und Hilfsstoffe wie Kraftstoffe, Chemikalien, Filtereinsätze, Kühl- und Frostschutzmittel, Hydraulikflüssigkeit, Öle, Fette, sonstige Schmiermittel und Kleinteile sowie alle nicht aufgeführten Teile.

Garantieausschluß: Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden:

a) die auf Gewalteinwirkung, mangelnde Sorgfalt, unsachgemäße, mut- oder böswillige Behandlungen sowie Einsatz des Fahrzeuges bei Fahrveranstaltungen mit Renncharakter oder den dazugehörigen Übungsfahrten zurückzuführen sind;

b) die an garantiebedingten Teilen auftreten, die der Hersteller unabhängig von dieser Garantie kostenlos repariert oder die sich durch Herstellerkulanz reparieren lassen;

c) die durch Verwendung ungeeigneter Betriebsstoffe, Material, Ersatz-/Bauteile entstehen;

d) die durch die Veränderung der ursprünglichen Fahrzeugkonstruktion (z.B. Tuning) oder den Einbau von Fremd‑/Zubehörteilen verursacht werden;

e) wenn der Käufer das Fahrzeug mindestens zeitweilig zur gewerbsmäßigen Personen-/Lastenbeförderung verwendet hat oder das Fahrzeug gewerbsmäßig an einen wechselnden Personenkreis vermietet/überlassen worden ist;

f) die durch Unfall, d.h. ein unmittelbar von außer her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis, durch Böswilligkeit, Brand oder Explosion, Diebstahl, unbefugten Gebrauch, Raub oder Unterschlagung, durch unmittelb. Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag, Erdbeben oder Überschwemmungen, durch Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkriegg, innere Unruhen, Streik, Aussperrung, Beschlagnahme oder sonstige hoheitliche Eingriffe oder durch Kernenergie entstehen, oder die ein Dritter z. B. 

g) als Lieferant, Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag zu vertreten hat;

h) jegliche Art von Ansprüchen durch den Garantienehmer oder Dritte, die sich nicht auf die reine Reparatur bzw. Instandsetzung beziehen sondern auf sonstige Sach-, Personen- und/oder Vermögensschäden, Kostenerstattungen etc.;

i) die dadurch entstehen, daß das Fahrzeug höheren als den vom Hersteller festgesetzten zulässigen Achs- oder Anhängelasten ausgesetzt worden ist;

j) die auf Fahren mit zu wenig Öl oder infolge Überhitzung zurückzuführen sind.

Pflichten des Garantienehmers: Pflichten vor dem Schadensfall: Der Garantienehmer 

a) hat die am Fahrzeug vom Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs- oder Pflegearbeiten, insbesondere Inspektion/Wartungsintervalle/Ölwechsel nach Herstellervorgaben nur durch den Garantiegeber oder einer vom Fahrzeughersteller anerkannten Vertragswerkstatt bzw. Herstellermarkenniederlassung durchführen zu lassen, und sich hierüber Rechnungsbelege ausstellen zu lassen zwecks Nachweis auf Verlangen oder im Garantiefalle durch Originalbelege;

b) hat am Kilometerzähler Eingriffe oder sonstige Beeinflussungen zu unterlassen, einen Defekt oder Austausch des Kilometerzählers unverzüglich unter Angabe des jeweiligen Kilometerstandes anzuzeigen.

Pflichten nach dem Schadensfall: Der Garantienehmer hat

a) dem Garantiegeber einen garantiepflichtigen Schaden unverzüglich nach Schadenseintritt, jedoch vor jeglichen Instandsetzungsarbeiten schriftlich zu melden. Für Reparaturen, Kostenvoranschläge, Gutachten, Test-/Meß-/Einstellungs​Arbeiten, mittelbaren und unmittelbaren Folgeschäden, Abschleppkosten, Abstellgebühren und sonstige Dienstleistungen, die nicht vom Garantiegeber erbracht worden sind und für die nicht dessen vom vorliegenden Vertrag abweichende ausdrückliche schriftliche Kostenübernahme​Erklärung vorliegt, besteht keinerlei Gewährleistungsanspruch;

b) dem Garantiegeber etwaige seit Garantiebeginn erfolgte Wartungs- oder Reparaturarbeiten mittels Vorlage der Original-Rechnungsbelege des Garantiegebers oder des Fahrzeugherstellers nachweisen und die vorliegende Garantievertrags-Urkunde sowie die Fahrzeugzulassungspapiere vorzulegen;

c) dem Garantiegeber jederzeit die Untersuchung des Fahrzeugs und der beschädigten Teile zu gestatten und auf Verlangen die für die Feststellung des Schadens erforderlichen Auskünfte zu erteilen;

d) In allen Fällen steht dem Garantiegeber das Recht zu, den Garantiefall bzw. dessen Ursachen untersuchen zu lassen. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten über die Garantiefähigkeit oder die Höhe des Schadens bzw. der Selbstbeteiligung durch den Garantienehmer steht dem Garantiegeber das Hinzuziehen eines neutralen Sachverständigen, z. B. in Form der TÜV-/DEKRA-Gutachtenstellen, zund Fällt die Begutachtung und/oder Beurteilung zu Gunsten des Garantiegebers aus, trägt der Garantienehmer die damit verbundenen Kosten.

Folgen einer Pflichtverletzung: Wird eine der vorstehenden Pflichten verletzt, ist der Garantiegeber von der Reparaturpflicht bzw. jeglichen Ansprüchen durch den Garantienehmer befreit. Die vorliegende Garantievereinbarung ist insbesondere im Fahrzeugveräußerungsfalle/Halterwechsel als Wagniswegfall nicht übertragbar.

Reparatur-/Garantieleistung: Berechnungsgrundlage für die Selbstbeteiligung der vorliegenden Vereinbarung der garantiepflichtigen Reparaturkosten im Hause des Garantiegebers sind im Höchstfalle die Arbeitszeitwerte des Herstellers, ggfs. des Erstausrüsters, sowie für Material die unverbindliche Herstellerpreisempfehlung; analog können die entsprechenden Kostentabellen der TÜV-/DEKRA-Gutachtenstellen als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Überschreiten die Reparaturkosten den Wert einer Austauscheinheit, wie sie bei einem solchen Schaden üblicherweise eingebaut wird, so beschränkt sich die Eintrittspflicht auf die Kosten bzw. den Einbau dieser Austauscheinheit. Der Garantiegeber trägt an den zu fakturierenden Reparaturkosten ausgehend von der Kilometer-Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 90% bis 50.000 km, 70% bis 60.000 km, 60% bis 70.000 km, 50% bis 90.000 km, 45% bis 100.000 km und 40% über 100.000 km Gesamtlaufleistung. Den Differenzbetrag trägt der Garantienehmer als Selbstbehalt. Der Garantiegeber behält sich vor dem Hintergrund der Funktionsfähigkeitsgewährleistung den Austausch auch mit Gebrauchtteilen u/oder Bauteilen ähnlicher Bauart vor. Die Arbeitszeitrichtwerte bleiben davon unberührt.

Alle Ansprüche aus einem reparaturpflichtigen Garantiefall verjähren in sechs Monaten nach Eingang der Schadensanzeige, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf bzw. Erlöschen der vorliegenden Garantievereinbarung.

Kenntnis von obigen Bedingungen habe(n) ich/wir genommen und bestätige(n):






Garantienehmer 1

- Unterschrift -
Garantienehmer 2

- Unterschrift -

Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Als vereinbart gelten die voranstehenden Reparatur-Garantie-Bestimmungen, deren Erläuterung und Kenntnisnahme der/die Garantienehmer hiermit ausdrücklich bestätigen. 

Beide Vertragsparteien bestätigen den Erhalt von jeweils einer Ausfertigung der vorliegenden Vereinbarung. Die etwaige Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung berührt nicht die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen und des Vertrages im ganzen. Die unwirksame Bestimmung ist gemäß der ihr zugrundeliegenden wirtschaftlichen Absicht auszulegen. In dem Fall sind die Vertragspartner verpflichtet, einander so zu stellen, als sei eine Ersatzregelung vereinbart, die den wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst weitgehend in wirksamer Weise erfüllt. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Hamm (Westf.) .


, den








Ort

Datum

Unterschrift

Kunde/Garantienehmer 1)

Unterschrift

Kunde/Garantienehmer 2)

Stempel+Unterschrift zu 3)



[Fahrzeug-


spezifika-


tionen:]





*) zutreffendes bitte ankreuzen [max. 12 Monate bzw. 10.000km]





*) zutreffendes bitte ankreuzen





*) zutreffendes bitte ankreuzen





(





(





(





(












Kenntnisnahme und Bestätigung:




Garantienehmer 1

- Unterschrift -
Garantienehmer 2

- Unterschrift -
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